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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Kerstin Celina, Thomas Gehring, Ulrike Go-
te, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Christine Kamm, 
Ulrich Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Assistierte Ausbildung erhalten und weiterentwi-
ckeln 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene für den Erhalt und die Weiterentwicklung 
der Assistierten Ausbildung nach § 130 des Sozialge-
setzbuchs (SGB) Drittes Buch (III) einzusetzen und 
dem Landtag über den Erfolg ihrer Bemühungen zu 
berichten. 

Dabei geht es insbesondere um die Umsetzung der 
folgenden Punkte: 

1. Die Entfristung des Instruments der Assistierten 
Ausbildung nach § 130 SGB Abs. 3; 

2. die Weiterentwicklung der Assistierten Ausbildung 
weg vom Maßnahmencharakter hin zu einer fle-
xiblen und bedarfsorientierten Ausbildungsbeglei-
tung mit branchenspezifischen Ausgestaltungen; 

3. eine Reduzierung der Präsenzstunden in der aus-
bildungsvorbereitenden Phase I und eine flexible-
re Gestaltung des Stütz- und Förderunterrichts in 
der Ausbildungsphase II; 

4. die Umsetzung von Hilfen aus einer Hand durch 
eine Zusammenführung der bisher getrennten 
Aufgaben von Ausbildungsbegleitung und Sozial-
pädagogischer Begleitung; 

5. die Einführung eines Personalschlüssels von 1:12 
in der sozialpädagogischen Ausbildungsbegleitung; 

6. die Ausweitung der Zielgruppen der Assistierten 
Ausbildung auf alle jungen Menschen mit persön-
lichem Förderbedarf, mit bedarfsgerechten Ange-
boten für junge Menschen mit Migrationshinter-
grund, mit Fluchterfahrung oder mit Behinderung; 

7. die Öffnung der Assistierten Ausbildung für voll-
zeitschulische Ausbildungen im Erziehungs-, Ge-
sundheits- und Sozialbereich; 

8. bessere Beteiligungsmöglichkeiten der Länder bei 
der Weiterentwicklung der Assistierten Ausbildung 
und bei der Ausgestaltung der jeweiligen Landes-
konzeptionen; 

9. die Einbindung der Assistierten Ausbildung als so-
zialpädagogisches Begleitinstrument in ein Ge-
samtkonzept des Übergangs Schule – Beruf und 
in rechtskreisübergreifende Einrichtungen wie den 
Jugendberufsagenturen; 

10. eine bessere Abstimmung der Schnittstellen zwi-
schen Jugendhilfe und Ausbildungsförderung; 

11. eine passgenauere Zuweisungspraxis durch die 
Arbeitsagenturen, durch eine enge Abstimmung 
mit den Trägern der Assistierten Ausbildung über 
die Eignung des Instruments für den jungen Men-
schen und den Ausbildungsbetrieb. 

 

 

Begründung: 

Durch das Instrument der Assistierten Ausbildung 
(AsA) nach § 130 SGB III wird förderbedürftigen jun-
gen Menschen der Weg zu einem erfolgreichen Aus-
bildungsabschluss geebnet. Junge Menschen mit be-
sonderem Unterstützungsbedarf können mit maßge-
schneiderter Unterstützung eine Ausbildung in der 
freien Wirtschaft absolvieren und Betriebe werden bei 
der Ausbildung dieser besonderen Zielgruppe gezielt 
unterstützt. Die AsA ist deshalb ein wichtiges Instru-
ment bei der Integration und Inklusion von Jugendli-
chen mit besonderen Problemlagen in den Arbeits-
markt. 

Das Instrument der AsA wurde zunächst befristet bis 
zum Jahr 2018 eingeführt. Sie muss als bundesweites 
Förderangebot auch über das Jahr 2018 hinaus erhal-
ten werden. Der § 130 SGB Abs. 3 sollte deshalb 
entfristet werden. 

Allerdings ist die Umsetzung der Assistierten Ausbil-
dung bisher nur begrenzt gelungen. Die AsA ist noch 
zu sehr von einem starren Maßnahmencharakter ge-
prägt. Um sie zu einer passgenauen Hilfe für alle jun-
gen Menschen mit besonderem Förderbedarf zu ma-
chen, muss sie zu einem flexiblen und bedarfsgerech-
ten sozialpädagogischen Begleitinstrument weiterent-
wickelt werden. Hierzu gehört eine flexiblere Gestal-
tung der ausbildungsvorbereitenden Phase und eine 
individuelle Ausgestaltung des zusätzlichen Stütz- und 
Förderunterrichts in der Ausbildungsphase. Auf feste 
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Stundenmindest- oder -höchstkontingente für die ein-
zelnen Jugendlichen sollte verzichtet werden. 

Die jungen Menschen brauchen eine konstante und 
verlässliche Bezugsperson. Das bisherige Fachkon-
zept zur AsA sieht jedoch die Trennung von Ausbil-
dungsbegleitern und Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen vor. Fachverbände und Maßnahmenträger 
fordern hier Hilfen aus einer Hand durch eine Ausbil-
dungsbegleitung mit sozialpädagogischem Auftrag. 
Ein angemessener Personalschlüssel für diese sozi-
alpädagogische Ausbildungsbegleitung ist dabei ein 
entscheidender Qualitätsfaktor. Die Besonderheiten 
einzelner Ausbildungsbranchen sollten durch bran-
chenspezifische Ausgestaltungen besser berücksich-
tigt werden. 

Die AsA sollte für alle jungen Menschen mit persönli-
chem Förderbedarf auf dem Weg in die Berufsausbil-
dung offen sein. Sie kann insbesondere für junge 
Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund so-
wie mit Behinderungen ein geeignetes Instrument 
darstellen. Die AsA muss ebenso für alle Ausbil-
dungsberufe offen sein. Dies impliziert neben allen 

dualen Ausbildungsverhältnissen auch eine Auswei-
tung auf vollzeitschulische Ausbildungen, insbesonde-
re im Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialbereich, 
wo ein besonders dringender Fachkräftebedarf be-
steht. 

Die AsA muss stärker als bisher die spezifischen För-
derstrukturen und Rahmenbedingungen in den Län-
dern berücksichtigen. Hier müssen die Beteiligungs-
möglichkeiten der Länder, z. B. bei der Ausschrei-
bungspraxis, verbessert werden. Die Länder müssen 
mit eigenen Landeskonzeptionen die jeweiligen lan-
despezifischen Bedarfe und besonderen Angebote 
und Strukturen berücksichtigen können. 

Insbesondere muss die AsA in ein Gesamtkonzept 
zum Übergang Schule – Beruf eingebunden werden. 
Auch die rechtskreisübergreifende Kooperation zwi-
schen Jugendhilfe und Ausbildungshilfe kann weiter 
verbessert werden. Die Arbeitsagenturen müssen ihre 
Zuweisungspraxis transparenter und passgenauer 
gestalten. Hier ist eine enge Kooperation mit den Trä-
gern der AsA unverzichtbar. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, 
Familie und Integration 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Kerstin Celina u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/20364 

Assistierte Ausbildung erhalten und weiterentwi-
ckeln 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 
 
„Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf 
Bundesebene für den Erhalt und die Weiterent-
wicklung der Assistierten Ausbildung nach § 130 
des Sozialgesetzbuchs (SGB) Drittes Buch (III) 
einzusetzen und dem Landtag über den Erfolg ih-
rer Bemühungen zu berichten. 

Dabei geht es insbesondere um die Umsetzung 
der folgenden Punkte: 

1. Die Entfristung des Instruments der Assistier-  

ten Ausbildung nach § 130 SGB Abs. 3; 

 
2. die Weiterentwicklung der Assistierten Ausbil 

dung weg vom Maßnahmencharakter hin zu  
einer flexiblen und bedarfsorientierten Ausbil- 
dungsbegleitung mit branchenspezifischen  
Ausgestaltungen; 
 

3. eine Reduzierung der Präsenzstunden in der 
ausbildungsvorbereitenden Phase I und eine 
flexiblere Gestaltung des Stütz und  
Förderunterrichts in der Ausbildungsphase II; 
 

4. die Öffnung der Assistierten Ausbildung für 
Vollzeitschulische Ausbildungen im Erzie- 
hungs-, Gesundheits- und Sozialbereich; 
 
 
 
 
 
 

5. die Einbindung der Assistierten Ausbildung  
als sozialpädagogisches Begleitinstrument in 

 ein Gesamtkonzept des Übergangs Schule – 
 Beruf und in rechtskreisübergreifende Einrich-
 tungen wie den Jugendberufsagenturen.“ 

Berichterstatterin: Kerstin Celina 
Mitberichterstatter: Steffen Vogel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit 
und Soziales, Jugend, Familie und Integration 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Bildung und Kultus hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 80. Sitzung am 12. April 2018 bera-
ten und e i n s t im m i g  in der in I. enthaltenen 
Fassung Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den 
Antrag in seiner 80. Sitzung am 17. Mai 2018 
mitberaten und e i n s t im m i g  der Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses 
zugestimmt. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Lud-
wig Hartmann, Kerstin Celina, Thomas Gehring, 
Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Christine 
Kamm, Ulrich Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/20364, 17/22248 

Assistierte Ausbildung erhalten und weiterentwi-
ckeln 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene für den Erhalt und die Weiterentwicklung 
der Assistierten Ausbildung nach § 130 des Sozialge-
setzbuchs (SGB) Drittes Buch (III) einzusetzen und 
dem Landtag über den Erfolg ihrer Bemühungen zu 
berichten. 

Dabei geht es insbesondere um die Umsetzung der 
folgenden Punkte: 

1. Die Entfristung des Instruments der Assistierten 
Ausbildung nach § 130 SGB III; 

2. die Weiterentwicklung der Assistierten Ausbildung 
weg vom Maßnahmencharakter hin zu einer fle-
xiblen und bedarfsorientierten Ausbildungsbeglei-
tung mit branchenspezifischen Ausgestaltungen; 

3. eine Reduzierung der Präsenzstunden in der aus-
bildungsvorbereitenden Phase I und eine flexible-
re Gestaltung des Stütz und Förderunterrichts in 
der Ausbildungsphase II; 

4. die Öffnung der Assistierten Ausbildung für Voll-
zeitschulische Ausbildungen im Erziehungs-, Ge-
sundheits- und Sozialbereich; 

5. die Einbindung der Assistierten Ausbildung als 
sozialpädagogisches Begleitinstrument in  ein Ge-
samtkonzept des Übergangs Schule – Beruf und 
in rechtskreisübergreifende Einrichtungen wie den 
Jugendberufsagenturen. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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